
 

STADTGEMEINDEAMT  FRIESACH 

A-9360 FRIESACH, FÜRSTENHOFPLATZ 1 

DVR.NR.: 51276 
 

 

N i e d e r s c h r i f t  

(in der Fassung gemäß § 45 Abs 6 K-AGO) 

zu der im Festsaal des Rathauses der Stadtgemeinde Friesach stattgefundenen 

3. Sitzung des Gemeinderates 2024 

(03/2024) 

am Donnerstag, dem 24. Oktober 2024 um 18.30 Uhr 

 

Die Einladung zur Gemeinderatssitzung erfolgte nachweislich durch Zustellung über das 

Gemeindeintranet am 17. Oktober 2024 unter gleichzeitiger Bekanntgabe der Tagesordnung. 

Gleichzeitig wurde die Einladung samt Tagesordnungspunkten auf der Amtstafel vor dem Rathaus 

sowie auf der elektronischen Amtstafel auf der Homepage 

der Stadtgemeinde Friesach kundgemacht. 

 

anwesende Mitglieder des Gemeinderates 

1.  Josef Kronlechner Bürgermeister/Vorsitzender  

2.  Uschi Heitzer 1. Vizebürgermeisterin  

3.  Reinhard Kampl 2. Vizebürgermeister  

4.  Mag. Stefan Pachler MBA Stadtrat  

5.  Ing. Helmut Wachernig Stadtrat  

6.  Ewald Grün Stadtrat  

7.  Irene Buggelsheim Gemeinderätin  

8.  Lukas Kernmayer Gemeinderat  

9.  Hubert Groicher Gemeinderat  

10.  Sigurd Kronlechner Gemeinderat entschuldigt 

11.  Ing. Heinz Pöllinger Gemeinderat  

12.  Michael Apolloner Gemeinderat entschuldigt 

13.   Christian Höferer Gemeinderat  

14.  Haimo Kandolf Gemeinderat  

15.  MMag. Silke Notsch Gemeinderätin entschuldigt 

16.  Christoph Neuwirther Gemeinderat  
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17.  Mag. Stefan Hundsbichler Gemeinderat  

18.  Robin Reif, BEd. Gemeinderat  

19.  Jaqueline Kreuzer Gemeinderätin  

20.  Gernot Wispichler Gemeinderat  

21.  Markus Möller Gemeinderat  

22.  Michael Schabernig Gemeinderat entschuldigt 

23.  Dr. Otto Liechtenecker Gemeinderat  

weitere anwesende Personen 

24.  Mag. Bettina Waidhofer Amtsleiterin/Schriftführerin  

25.  Mathias Stadlober Finanzverwalter  

Ersatzgemeinderät*innen 

26.  Natalie Orasch Ersatzgemeinderätin f. Sigurd Kronlechner 

27.  Rainer Galler Ersatzgemeinderat f. MMag. Silke Notsch 

28.  Rene Schabernig Ersatzgemeinderat f. Michael Schabernig 

29.  Gottfried Krall Ersatzgemeinderat f. Michael Apolloner 

 

mit folgender 

 

TAGESORDNUNG 

1.  Eröffnung und Begrüßung 

2.  Feststellung der Beschlussfähigkeit 

3.  Genehmigung der Tagesordnung der Sitzung 

4.  Bestellung der Protokollfertiger 

5.  Niederschrift vom 09. Juli 2024 

6.  1. Nachtragsvoranschlag 2024 

7.  Vertrag MCT – QR Signs Friesach 

8.  
Mag. Sabine und Mag. Andreas Maier – Entschädigung für Wirtschaftserschwernisse im 

Quellschutzgebiet Dominikaner- und Gemeindequelle 
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9.  

Antrag DI Johann Georg und Marcus Rainer Matschnigg – Anschluss des Grundstückes 

Nr. 305/3, KG. St. Salvator, an die WVA-St. Salvator sowie Abwasserentsorgungsanlage 

Friesach 

10.  Antrag auf Verleihung Ehrenring 

11.  
Förderungsvertrag Klima- und Energiefonds – Photovoltaikanlage Fürstenhof - 

Getreidespeicher 

12.  Auftragsvergabe Umlegung Wasserleitung in der Hubert-Hauser-Straße/Kärntnerlandstraße 

13.  
Kaufvertrag Stadtgemeinde Friesach – Dr. Klaus Gragger – Parkplatz Liegenschaft Salzburger 

Platz 1 

14.  Flächenwidmungsplanänderungen 03/2023 und 01 und 02/2024 

15.  

Pachtvertrag Kongregation der Barmherzigen Schwestern des DO und Stadtgemeinde 

Friesach über Benützung des sog. Staberstadl`s auf der Baufläche Nr. 146/3 der KG. Friesach 

für Lagerzwecke Bauhof 

16.  
Auflassung, Übernahme, Öffentlichkeitserklärung von Straßenflächen im Bereich Judendorf 

SÜD 

17.  
Auflassung, Übernahme, Öffentlichkeitserklärung von Straßenflächen im Bereich des 

Hemmaweges, Grafendorf 

18.  Personalangelegenheiten 

19.  Berichte 

20. E Pachtvertrag Eisstockhalle 

 

Beginn: 18.30 Uhr 

Ende: 20.06 Uhr 

 

Fragestunde 

 

Während offener Frist sind keine Fragen eingelangt. 

 

 

1. Eröffnung und Begrüßung 

 

Bürgermeister Josef Kronlechner eröffnet die Sitzung und begrüßt die anwesenden Mitglieder zum 

Gemeinderat der Stadtgemeinde Friesach. 

 

 

2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 

 

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben, wenn gem. § 37 Abs. 1 K-AGO mit dem Bürgermeister oder seinem 

Stellvertreter mindestens zwei Drittel der Mitglieder des Gemeinderates anwesend sind. 
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Entschuldigt und als Ersatzgemeinderät:innen erschienen sind: 

 

1.  Natalie Orasch Ersatzgemeinderätin f. Sigurd Kronlechner 

2.  Rainer Galler Ersatzgemeinderat f. MMag. Silke Notsch 

3.  Rene Schabernig Ersatzgemeinderat f. Michael Schabernig 

4.  Gottfried Krall Ersatzgemeinderat f. Michael Apolloner 

 

 

Der Vorsitzende stellt die Beschlussfähigkeit fest. 

 

 

3. Genehmigung der Tagesordnung der Sitzung 

 

Die Tagesordnung wurde den Mitgliedern zum Gemeinderat der Stadtgemeinde Friesach entsprechend 

den Bestimmungen des § 35 Abs 2 der K-AGO übermittelt. 

 

Die Tagesordnung soll um nachstehenden Punkt ergänzt werden: 

 

TOP 20 E – Pachtvertrag Eisstockhalle 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Soll der obgenannte Tagesordnungspunkt 20 E in die Tagesordnung aufgenommen werden? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, Heitzer, Kampl, Pachler, Buggelsheim, Kernmayer, H. Groicher, 

Höferer, Pöllinger, G. Krall, Kandolf, N. Orasch, Wachernig, Galler, 

Neuwirther, Hundsbichler, Reif, E. Grün, Kreuzer, Wispichler, Möller, R. Schabernig, Liechtenecker) 

die ergänzte Tagesordnung. 

 

 

4.  Bestellung der Protokollfertiger 

 

Die Protokollfertiger werden von den Fraktionen genannt und vom Gemeinderat bestellt. 

 

 

Zu Protokollfertigern werden, 

(SPÖ) Haimo Kandolf und (LMS) Dr. Otto Liechtenecker 

bestellt. 

 

 

5. Niederschrift vom 09. Juli 2024 

 

Die Niederschrift liegt vor und ist allen Gemeinderatsmitgliedern übermittelt worden. Unterfertigt 

wird jedes Sitzungsprotokoll gem. § 45 Abs 4 K-AGO vom Bürgermeister und zwei weiteren durch den 
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Gemeinderat jeweils zu bestellende Mitglieder des Gemeinderates (Protokollfertiger), sowie von der 

Schriftführerin. 

Abänderungsanträge sind keine eingelangt. 

 

 

Wird der Niederschrift vom 09. Juli 2024 die Zustimmung erteilt? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, Heitzer, Kampl, Pachler, Buggelsheim, Kernmayer, H. Groicher, 

Höferer, Pöllinger, G. Krall, Kandolf, N. Orasch, Wachernig, Galler, 

Neuwirther, Hundsbichler, Reif, E. Grün, Kreuzer, Wispichler, Möller, R. Schabernig, Liechtenecker) 

die Niederschrift vom 09. Juli 2024. 

 

 

6. 1. Nachtragsvoranschlag 2024 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner 

Stadtrat: 15. Oktober 2024 

 

Die Ergebnisse des 1. Nachtragsvoranschlages 2024 stellen sich wie folgt dar: 

 

 

Einnahmen 

Haushalt Ansatz Post Bezeichnung VA bisher EHH VA bisher FHH Soll lfd. Jahr (EHH) Ist lfd. Jahr (FHH) 1. NVA 2024 EHH 1. NVA 2024 FHH

2 01000 861100 Förderung Ortsnamenprojekt -                -                1.524,66               1.524,66            1.500               1.500               

2 02400 816000 Kostenersatz Wahlen 21.200          21.200          -                        -                     5.000 -              5.000 -              

6 16300 301000 KLFV - Förderung Atemschutz -                -                -                        -                     -                    2.400               

6 16300 307000 FF-Fahrzeug Kameradschaftsbeitrag -                -                -                        5.000,00            -                    5.000               

2 16320 829000 Versicherung Wasserschaden Übung -                -                1.650,00               1.650,00            1.700               1.700               

2 26900 861100 IKZ Flattnitz -                -                -                        -                     5.000               5.000               

2 36910 808000 Spectaculum - Krug- u. Münzverkauf 2.000            2.000            19.190,41             19.190,41          17.200              17.200              

2 36910 810010 Eintritte Spectaculum (Dif. Mehreinn. - Carmina Burana) 170.000        170.000        152.226,77           152.226,77        17.700 -             17.700 -             

2 36910 810020 Standgebühren Spectaculum 16.000          16.000          17.943,34             17.943,34          1.900               1.900               

2 36910 829000 Brauerei Hirt - Zuschuss Krüge 5.000            5.000            23.382,04             23.382,04          18.400              18.400              

2 36930 861100 Burgbau BZ aR 2023 -                -                80.000,00             80.000,00          80.000              80.000              

2 41100 861400 K-ZAG -                -                -                        -                     7.200               7.200               

2 41100 861800 Abt. 5 - Abrechnung 2023 - Gutschrift Strafgelder -                -                75.054,44             75.054,44          75.100              75.100              

2 41100 828000 Abt. 4 - Abrechnung 2023 - Gutschrift -                -                19.698,49             19.698,49          5.000               5.000               

2 41100 828000 Abt. 5 - Abrechnung 2023 - Gutschrift -                -                19.698,49             19.698,49          14.700              14.700              

2 52000 861100 IKZ KEM -                -                -                        -                     20.800              20.800              

2 61200 801000 Veräußerung Grundstücke -                -                1.432,80               1.432,80            1.400               1.400               

2 61200 861000 Tansfer Land Agrar Dobritscherstraße -                -                -                        -                     20.000              20.000              

2 63100 861100 Metnitzverbauung Engelsdorf - BZ aR -                -                -                        -                     50.000              50.000              

2 69000 860000 Zukunftsfondsmittel §23 - Umwelt/Klima -                -                40.500,00             40.500,00          40.500              40.500              

2 71000 861000 Zuschuss Timrianweg -                -                13.271,00             13.271,00          13.300              13.300              

2 78900 864000 IMMO Förderung Kunz -                -                -                        -                     40.000              40.000              

2 81510 861100 IKZ Spielplatz Grafendorf -                -                -                        -                     25.500              25.500              

6 81510 302000 IKZ Spielplatz Grafendorf - Anteil Micheldorf -                -                -                        -                     -                    7.000               

2 81510 861100 IKZ Spielplatz KG Micheldorf -                -                -                        -                     6.000               6.000               

2 81600 829000 Versicherung Schaden Laterne -                -                5.861,00               5.861,00            5.900               5.900               

2 81700 812000 Einnahmen Friedhof 50.000          50.000          59.746,17             59.746,17          9.700               9.700               

2 82000 829000 Versicherungsschaden Opel -                -                11.847,29             11.847,29          11.800              11.800              

2 82000 861100 IKZ Bagger Metnitz -                -                -                        -                     6.000               6.000               

2 83100 829000 Freibad Guthaben Strom -                -                -                        -                     2.900               2.900               

2 84000 829000 Kärnten Netz - Entschädigung -                -                2.755,50               2.755,50            2.800               2.800               

2 84902 811000 Einnahmen Miete Fürstenhof Festsaal -                -                1.030,91               1.030,91            1.000               1.000               

2 86600 808000 Holzverkauf Petersberg -                -                10.091,73             10.091,73          10.100              10.100              

2 92000 830000 Grundsteuer A 31.600          31.600          35.219,28             35.219,28          3.600               3.600               

2 92000 831000 Grundsteuer B 357.500        357.500        378.283,28           378.283,28        21.500              21.500              

2 92000 833000 Kommunalsteuer 950.000        950.000        837.168,88           837.168,88        150.000            150.000            

2 92500 859000 Ertragsanteile 5.074.800      5.074.800      1.833.477,19        1.833.477,19      149.800 -           149.800 -           

2 93000 861100 10%-Refundierung Landesumlage 2024 -                -                34.812,32             34.812,32          34.800              34.800              

2 94000 861100 BZ Haushaltsausgleich (-25000,- WC VS-St. S) 415.600        415.600        390.600,00           390.600,00        25.000 -             25.000 -             

2 94100 860100 Bundesmittel FAG 171.600        171.600        45.692,00             45.692,00          125.900 -           125.900 -           

2 94100 860110 Bundesmittel FAG §26 - Strukturfonds -                -                271.804,00           271.804,00        271.800            271.800            

2 94100 860600 Zukunftsfondsmittel §23 - Elementarpädagogik -                -                126.634,00           126.634,00        126.600            126.600            

2 94400 860000 Rest Bundeszuschuss KatSchäden -                -                -                        -                     61.700              61.700              

2 94700 861200 BZ Liquiditätsstärkung -                -                249.000,00           249.000,00        249.000            249.000            

2 94500 860400 Anteil Pflegefonds 161.300        161.300        -                        -                     64.100              64.100              

Summe Einnahmen 1.155.100         1.169.500         
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Ohne Berücksichtigung der Vorhaben und der Gebührenhaushalte ergibt sich ein Überschuss im 

Finanzierungs- und im Ergebnishaushalt. 

 

Ausgaben

Haushalt Ansatz Post Bezeichnung VA bisher EHH VA bisher FHH Soll lfd. Jahr (EHH) Ist lfd. Jahr (FHH) 1. NVA 2024 EHH 1. NVA 2024 FHH

1 01000 454000 Reinigungsmittel 3.000            3.000            3.738,47               3.738,47            1.000               1.000               

1 01000 630000 Postdienste (2xWahlkarten) 18.000          18.000          20.001,30             20.001,30          3.000               3.000               

1 01000 728000 Sawamed Reinigungsschulung 10.000          10.000          8.450,46               8.450,46            1.000               1.000               

1 02400 721300 Wahlbeisitzer 11.200          11.200          1.962,00               1.962,00            5.000 -              5.000 -              

1 02400 728000 Wahlkosten (PSC) 10.000          10.000          11.224,92             11.224,92          1.200               1.200               

1 03100 728000 Raumordnung (Bauflächenbilanz, Bebauungsplan) 7.500            7.500            9.368,28               9.368,28            18.200              18.200              

1 06200 413000 Ehrenring Eicher -                -                2.591,00               2.591,00            2.600               2.600               

1 06300 728000 Städtepartnerschaft 1.000            1.000            2.119,61               2.119,61            1.100               1.100               

5 16300 040000 FF Fahrzeug -                -                -                        22.500,00          -                    22.500              

5 16300 042000 Atemschutz FF-Friesach 2.500            2.500            -                        -                     -                    10.700              

1 16320 729000 Wasserschaden Übung -                -                1.650,00               1.650,00            1.700               1.700               

5 16320 010000 Tore St. Salvator -                -                -                        15.004,44          -                    15.000              

1 21000 728000 Notstromumschaltung NMS -                -                4.505,46               4.505,46            4.500               4.500               

1 21100 454000 Reinigungsmittel 3.000            3.000            6.990,07               6.990,07            4.000               4.000               

1 21100 728000 Sawamed Reinigungsschulung, Schulassistenz 40.000          40.000          36.804,92             36.804,92          7.000               7.000               

1 21120 454000 Reinigungsmittel 1.500            1.500            3.968,74               3.968,74            2.500               2.500               

1 21120 728000 Sawamed Reinigungsschulung 2.000            2.000            4.560,11               4.560,11            3.200               3.200               

1 22000 751500 Guthaben 2023 Schulerhaltungsbeitrag Berufsschulen 76.100          76.100          24.836,53             24.836,53          4.800 -              4.800 -              

1 24000 728000 Krabbelstube Spielplatz (TÜV-Beanstandungen) 1.000            1.000            3.037,08               3.037,08            2.000               2.000               

1 24900 700000 Miete Krabbelstube 63.000          63.000          65.284,33             65.284,33          2.300               2.300               

1 24900 757000 Kindergarten (Abgang weniger als geplant) 145.500        145.500        65.000,00             65.000,00          14.800 -             14.800 -             

1 25900 728000 Familienfreundliche Gemeinde (Windelsäcke, Stillgruppe) 2.500            2.500            4.633,49               4.633,49            2.100               2.100               

1 26200 613000 Schaden Zaun FAC (Restzlg.) -                -                -                        -                     1.500               1.500               

1 26900 728000 Schmiedler Anschluss Container 2022 200               200               3.117,47               3.111,47            2.900               2.900               

1 26900 752000 IKZ Flattnitz -                -                5.000,00               5.000,00            5.000               5.000               

1 26900 757000 Sportförderungen 10.000          10.000          11.049,92             11.049,92          1.000               1.000               

1 32000 400000 GWG (Neue Notenständer) 1.000            1.000            814,74                  814,74               800                  800                  

1 32000 728000 Sonstige Ausgaben 4.800            4.800            6.319,59               6.319,59            1.500               1.500               

1 36000 614000 Stadtmuseum (Monitoring Gebhartkapelle) 500               500               126,11                  126,11               3.800               3.800               

1 36910 413000 Krüge Spectaculum 15.000          15.000          49.287,78             49.287,78          34.300              34.300              

1 36930 755000 Burgbau BZ aR 2023 100.000        100.000        80.000,00             80.000,00          80.000              80.000              

1 38000 700000 Miete u. BK Stadtsaal 30.000          30.000          31.153,08             31.153,08          1.200               1.200               

1 38100 757000 Förderung DG Zeltschach und Stadtkapelle 125 Jahre (1250) 4.500            4.500            7.707,72               7.707,72            6.100               6.100               

1 39000 777000 Kreuzweg Spende -                -                3.500,00               3.500,00            3.500               3.500               

1 41100 751600 Abt. 4 - Abrechnung 2023 - Nachzlg. 2.057.700      2.057.700      1.643.131,89        1.643.131,89      55.000              55.000              

1 41100 751600 Abt. 5 - Abrechnung 2023 - Nachzlg. 2.057.700      2.057.700      1.643.131,89        1.643.131,89      37.700              37.700              

1 41100 751600 Abt. 4 - NTV Land 2.057.700      2.057.700      1.643.131,89        1.643.131,89      7.200               7.200               

1 41100 751600 Abt. 5 - NTV Land 2.057.700      2.057.700      1.643.131,89        1.643.131,89      28.400              28.400              

1 41100 751600 Z-VAG 2.057.700      2.057.700      1.643.131,89        1.643.131,89      7.200               7.200               

1 21000 751600 Schulsozialarbeit NTV Land 1.600               1.600               

1 42300 400000 Geschirr Essen auf Rädern 1.500            1.500            2.006,40               2.006,40            500                  500                  

1 52000 757000 KEM Gurktal und Friesach -                -                -                        -                     20.800              20.800              

1 53000 751140 Rettungsbeitrag Abrechnung 2023 69.000          69.000          56.906,91             56.906,91          5.100               5.100               

1 56000 751120 Krankenanstalten - Abrechnung 2023 - Nachzlg. 1.002.100      1.002.100      786.991,30           786.991,30        35.400              35.400              

1 61200 611000 Gemeindestraßen Instandhaltung 100.000        100.000        65.156,60             65.156,60          50.000              50.000              

1 61200 611002 Dobritscher Straße Sofortmaßnahmen -                -                37.547,33             37.547,33          50.000              50.000              

1 63100 729000 IB Olsa - Abr. 2023 7.000            7.000            -                        -                     3.600               3.600               

1 63100 729010 IB Metnitz - Abr. 2023 5.200            5.200            5.211,00               5.211,00            5.600               5.600               

1 63100 771000 Metntitzverbauugn Engelsdorf - Gde Anteil -                -                -                        -                     60.000              60.000              

1 71000 611000 Timrianweg -                -                21.627,61             21.627,61          21.600              21.600              

1 74200 754600 Gemeindeanteil Künstliche Besamung 3.500            3.500            4.140,00               4.140,00            600                  600                  

1 77100 728000 QR Schilder + Aufhängung; Friesachbüchlein 5.000            5.000            8.596,00               8.596,00            5.400               5.400               

1 78900 755000 Förderung Kunz GmbH. 7.600            7.600            7.600,00               7.600,00            40.000              40.000              

1 81400 728000 Straßenreinigung 75.000          75.000          73.648,18             7.348,18            35.000              35.000              

5 81510 006000 IKZ - Kinderspielplatz Grafendorf -                -                -                        26.870,78          -                    32.500              

1 81510 772000 IKZ - Kinderspielplatz KG Micheldorf -                -                -                        -                     6.000               6.000               

1 81600 619000 Schmiedler Schaden Laterne -                -                7.341,12               7.341,12            7.300               7.300               

5 81600 060000 Straßenbeleuchtung Judendorf Süd -                -                -                        21.476,66          -                    21.500              

1 82000 617000 Instandhaltung Fahrzeuge Bauhof 30.000          30.000          35.501,07             35.501,07          5.500               5.500               

1 82000 772000 IKZ Traktor Metnitz -                -                6.000,00               6.000,00            6.000               6.000               

5 82000 020000 Bauhof Rasenmähertraktor 5.000            5.000            -                        17.778,84          -                    17.800              

1 83100 600100 Freibad Strom 7.500            7.500            9.510,70               9.510,70            2.000               2.000               

1 84000 710000 Grundsteuern 800               800               2.173,09               2.173,09            1.300               1.300               

1 84000 728000 Notar KV Rep. Österreich 300               300               2.368,66               2.368,66            2.100               2.100               

1 84902 614000 Instandhaltung Getreidesp. (Schmiedler Jägerausstellung) 6.000            6.000            5.771,44               5.771,44            5.800               5.800               

1 86600 728000 Schlägerungsarbeiten Petersberg -                -                16.134,00             16.134,00          16.200              16.200              

1 90001 755000 Digitale Leuchttürme -                -                16.166,82             16.166,82          16.200              16.200              

1 93000 751130 Landesumlage 348.100        348.100        246.011,55           246.011,55        8.500 -              8.500 -              

Summe Ausgaben 705.000            825.000            

Ergebnis 1. NVA 2024 ohne Vorhaben und Gebührenaushalte 450.100            344.500            
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Nach der Berücksichtigung der Vorhaben und der Gebührenhaushalte ergibt sich folgendes 

Gesamtergebnis des 1. Nachtragsvoranschlages 2024: 

 

Ergebnishaushalt: 

 Voranschlag 2024 Nachtrag 2024 VA 2024 inkl. NVA 

Erträge: EUR 11.493.700 EUR 1.237.100 EUR 12.730.800 

Aufwendungen: EUR 13.083.700 EUR 730.000 EUR 13.813.700 

Nettoergebnis EUR - 1.590.000 EUR 507.100 EUR - 1.082.900 

 

Finanzierungshaushalt:  

 Voranschlag 2024 Nachtrag 2024 VA 2024 inkl. NVA 

Einzahlungen: EUR 11.081.900 EUR 1.594.600 EUR 12.676.500 

Auszahlungen:  EUR 11.846.300 EUR 1.276.800 EUR 13.123.100 

Geldfluss: EUR - 764.400 EUR 317.800 EUR - 446.600 

 

  

Vorhaben:

PV-Anlagen

Haushalt Ansatz Post Bezeichnung VA bisher EHH VA bisher FHH Soll lfd. Jahr (EHH) Ist lfd. Jahr (FHH) 1. NVA 2024 EHH 1. NVA 2024 FHH

5 87000 010000 PV Getreidespeicher, Fürstenhof, VS-St. Salvator -                -                -                        -                     -                    229.600            

6 87000 300000 KIG Getreidespeicher, Fürstenhof, VS-St. Salvator -                -                -                        -                     -                    114.800            

6 87000 300000 Bund Getreidespeicher, Fürstenhof, VS-St. Salvator -                -                -                        -                     -                    75.900              

6 87000 301000 Land Getreidespeicher, Fürstenhof, VS-St. Salvator -                -                -                        -                     -                    38.900              

PV-Anlagen -                    -                    

Digitale Leuchttürme

Haushalt Ansatz Post Bezeichnung VA bisher EHH VA bisher FHH Soll lfd. Jahr (EHH) Ist lfd. Jahr (FHH) 1. NVA 2024 EHH 1. NVA 2024 FHH

5 90001 070000 Software (Lizenzen) -                -                -                        34.005,99          -                    45.000              

6 90001 301000 Förderung Digitale Leuchttrüme -                -                -                        -                     -                    45.000              

Digitale Leuchttürme -                    -                    

Runse

Haushalt Ansatz Post Bezeichnung VA bisher EHH VA bisher FHH Soll lfd. Jahr (EHH) Ist lfd. Jahr (FHH) 1. NVA 2024 EHH 1. NVA 2024 FHH

1 63300 770000 Runse 2024 -                -                25.000,00             25.000,00          25.000              25.000              

6 91300 085100 Auflösung Sparkassenfond -                -                -                        30.000,00          -                    55.000              

Runse 2024 25.000 -             30.000              

Ergebnis 1. NVA 2024 inkl. Vorhaben und ohne Gebührenaushalte 425.100            374.500            

Gebührenhaushalte:

WVA

5 85000 004000 Wasserleitung Judendorf Süd inkl. Mehrkosten -                20.000          -                        47.179,01          -                    42.500              

5 85000 004000 Aufschließung Friesach Nord -                20.000          -                        47.179,01          -                    47.200              

5 85000 004000 Verlegung Wasserleitung Hubert-Hauser-Straße -                20.000          -                        47.179,01          -                    62.500              

6 85000 Anteil LWBK -                -                -                        -                     -                    13.500              

WVA -                    138.700 -           

2 85200 861010 Gebührenbremse -                -                82.049,00             82.049,00          82.000              82.000              

Müll 82.000              82.000              

GESAMTERGEBNIS 1. NVA 2024 507.100            317.800            
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Saldenbereinigt ergibt sich folgendes Ergebnis: 

 

 
 

Auf Grund der Bindung der BZ für den Umbau des WCs in der VS-St. Salvator gibt es eine Änderung 

im mittelfristigen Ergebnis-, Investitions- und Finanzplan 2024 – 2028 und die Bindung der BZ-Mittel 

ist wie folgt: 

 

 

Saldo 0 Saldo 00 Saldo 1* Saldo 5

Gesamthaushalt : -1.082.900 -1.082.900 295.400 -446.600 

abzüglich:

850 Wasserversorgung 72.200 72.200 181.900 -21.600 

851 Abwasserbeseitigung 181.600 181.600 296.400 181.800

852 Abfallentsorgung 85.900 85.900 85.900 85.900

853 Wohn-/Geschäftsgebäude 0 0 0 0

859* sonst. Betr. marktb. Tätigk. 0 0 0 0

Zwischensummen -1.422.600 -1.422.600 -268.800 -692.700 

abzüglich:

150.500

62.000

121.400

0

30.000

105.900

zuzüglich:

1.400

0

340.000

-397.200 

Saldenberechnungen EHH / FHH und disponible hoheitliche Liquidität  

ERGEBNISHAUSHALT FINANZIERUNGSHAUSHALT

Operative Bedeckungsmittel (z.B. BZ i.R.), die für die Tilgung von Inneren 

Darlehen der hoheitl. Gebarung  (ohne Betriebe) vorgesehen sind

(sofern hierfür vorgesehene Bedeckungsmittel nicht passivierungsfähig)

Ergebnis des Finanzierungsvoranschlags in der operativen hoheitlichen 

Gebarung (= disponible hoheitliche Finanzspitze / bereinigter SA1 FHH)

Erlöse aus der Veräußerung von Vermögenswerten in der hoheitlichen 

Gebarung, die nicht zur Bedeckung von Investitionen vorgesehen sind 
(insbesondere Konten 800 bis 805)

BZ i.R., welche in vom GR beschlossenen Fin-Plänen gebunden wurden (ab 2024 

keine Passivierung - Konto 3011 - mehr von BZ i.R. )

Operative Einzahlungen, die an Dritte als Investitionschzuschuss / 

Kapitaltransferauszahlung (in SA2 FHH) weitergeleitet werden

(z.B. an Kommunalgesellschaften, Kirchen, private Haushalte u. Unternehmungen (MVAG 34*; 

Kontengruppen 770-778* + Konto 786))

Operative Bedeckungsmittel (z.B. BZ i.R.), die für die Tilgung von Darlehen der 

hoheitlichen Gebarung (ohne Betriebe) vorgesehen sind

(z.B. Bankdarlehen, Landesdarlehen wie RegF oder ÜK oder Finanzierungsleasing, sofern hierfür 

vorgesehene Bedeckungsmittel nicht passivierungsfähig)

nicht betriebliche ZMR-Entnahmen (Konten 294 und 295) 

(ausschl. hoheitliche Entnahmen - zur Bedeckung  der operativen hoheitlichen Gebarung, Bedeckung von   

Kat.-Schäden (Instandhaltung) oder zum Haushaltsausgleich; jedoch nicht zur Bedeckung von Investitionen)

Über mehrere Jahre ausgeglichen Projekte in der operativen Gebarung

(Projekte in der operativen Gebarung welche über mehrer Jahr gehen und insgesamt ausgeglichen sind)

Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen

(Altlasten aus der Kameralistik welche nun ausgebucht werden, Ausbuchung erfolgt nur ergebniswirksam, 

muss sich aber auch finanzierungsmäßig auswirken)

Sonstige Investitionen 

(Sonstige Investitionen finanziert durch die operative Gebarung)

Anmerkungen zum vorliegenden VA-Entwurf 2024:

€ 150.500,-: BZ i.R. für Projekt Straßenbeleuchtung NEU 50.000,-; 75.000,- BZ i.R. für Projekt Zeltschachberg Straße BA02, 25.500,- Spielplatz Grafend.

€ 62.000,-: IKZ Gemeinde Micheldorf und Gemeinde Metnitz je 6.000,-; 50.000,- Metnitzverbauung

€ 126.900,-: BZ i.R. für RegF-Darlehen

€ 30.000,-: Ausbuchung uneinbringliche Forderungen laut Plan

€ 105.900,-: Sonstige Invesitionen (davon € 37.800,- im Wirtschaftshof)

€ 1.400,-: Veräußerung von Straßengrundstücken

€ 340.000,-: Projekt Stadtgrabensanierung Ausgabe: € 440.000,-; Einnahme: € 100.000,-

BZ-Rahmen 713.000,00€  713.000,00€  713.000,00€  713.000,00€  713.000,00€  

Freier Rahmen gesamt (muss auf 9400 verbucht werden) 390.600,00€  401.400,00€  501.400,00€  529.400,00€  544.600,00€  

2024 2025 2026 2027 2028

VS Friesach (Beitrag Schulzentrum bis 2027) 45.500,00€    45.500,00€    45.500,00€    45.500,00€    

Regionalfondskredit - Katastrophenschäden 2018 (bis 2024) 10.800,00€    

Regionalfondskredit - Gemeindestraßen 2019-2021 50.100,00€    50.100,00€    50.100,00€    50.100,00€    23.400,00€    

Regionalfondskredit - Brücken Grafendorf 28.000,00€    28.000,00€    28.000,00€    

Regionalfondskredit - Straßensanierung Thomas-Koschat und Grüner Weg 22.200,00€    22.200,00€    22.200,00€    22.200,00€    

Regionalfondskredit - Katastrophenschäden 2020 (bis 2026) 15.800,00€    15.800,00€    15.800,00€    15.800,00€    

Zeltschachberg Straße BA02 75.000,00€    100.000,00€  

Straßenbeleuchtung Neu 50.000,00€    50.000,00€    50.000,00€    50.000,00€    50.000,00€    

Rückzlg. Sparkassenfonds 95.000,00€    

WC VS St. Salvator 25.000,00€    

Bindungen nur mehr in Einvernehmen mit Abt. 3 und positiven Saldo 1
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Der Stadtrat hat sich einstimmig für den 1. Nachtragsvoranschlag ausgesprochen und ersucht den 

Gemeinderat um gleichlautende Beschlussfassung. 

 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Wird dem vorliegenden 1. Nachtragsvoranschlag 2024 die Genehmigung erteilt? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, Heitzer, Kampl, Pachler, Buggelsheim, Kernmayer, H. Groicher, 

Höferer, Pöllinger, G. Krall, Kandolf, N. Orasch, Wachernig, Galler, 

Neuwirther, Hundsbichler, Reif, E. Grün, Kreuzer, Wispichler, Möller, R. Der , Liechtenecker) 

den vorliegenden 1.Nachtragsvoranschlag 2024 und 

ersucht den Gemeinderat um gleichlautende Beschlussfassung. 

 

 

7. Vertrag MCT – QR Signs Friesach 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner 

Stadtrat: 08. August 2024 

 

Herr Baxi von MCT hat mit Friesach ein QR Projekt realisiert, bei welchem alle sehenswerten Objekte 

und Plätze in Friesach mit QR Tafeln versehen wurden. 

 

Interessierte Besucher:innen können diese QR Codes scannen und werden dann auf eine Website 

weitergeleitet. Diese ist unter www.friesach-qr.at abrufbar. Darauf befinden sich zu allen wichtigen 

Objekten in Friesach detaillierte Erklärungen und Beschreibungen in englischer und deutscher 

Sprache. 

 

In einem weiteren Schritt soll nun das Projekt auf Craigher usw ausgeweitet und mit Mittelkärnten 

und der Bildungsdirektion ein Projekt für Schulen ausgearbeitet werden. 

 

Mit der Firma MCT muss nun eine Vereinbarung betreffend die weitere Zusammenarbeit abgeschlossen 

werden. Diese beinhaltet im Wesentlichen, dass Friesach sich verpflichtet die QR Signs für die Dauer 

von 18 Jahren an den derzeitigen Plätzen zu belassen und sie im Falle von Beschädigung ersetzen 

wird. 

MCT betreut die Website im Hintergrund und arbeitet Änderungen ein. 

Dafür entrichtet Friesach einen jährlichen Betrag in der Höhe von EUR 980. 

 

http://www.friesach-qr.at/
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Der Stadtrat hat den Vertrag einstimmig beschlossen und ersucht den Gemeinderat um gleichlautende 

Beschlussfassung. 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Soll der Vertrag mit MCT abgeschlossen werden? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, Heitzer, Kampl, Pachler, Buggelsheim, Kernmayer, H. Groicher, 

Höferer, Pöllinger, G. Krall, Kandolf, N. Orasch, Wachernig, Galler, 

Neuwirther, Hundsbichler, Reif, E. Grün, Kreuzer, Wispichler, Möller, R. Der , Liechtenecker) 

die Kooperationsvereinbarung mit MCT abzuschließen. 

 

 

8. 
Mag. Sabine und Mag. Andreas Maier – Entschädigung für Wirtschaftserschwernisse im 

Quellschutzgebiet Dominikaner- und Gemeindequelle 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner 

Stadtrat: 08. August 2024 

 

Für die Wirtschaftserschwernis in den Quellschutzgebieten der Dominikaner- und Gemeindequelle auf 

den Parzellen 5401 und 5402 der KG. St.Salvator, welche sich im Eigentum von Frau Mag. Sabine und 
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Herrn Mag. Andreas Maier befinden, soll eine einmalige Entschädigung ausbezahlt werden. Hierfür 

wurde eine Stellungnahme der Landwirtschaftskammer Kärnten wie folgt eingeholt. 
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Der Stadtrat hat sich einstimmig für die Einmalentschädigung ausgesprochen und ersucht den 

Gemeinderat um gleichlautende Beschlussfassung. 

 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 
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Soll der Einmalentschädigung für Mag. Sabine und Mag. Andreas Maier stattgegeben werden? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, Heitzer, Kampl, Pachler, Buggelsheim, Kernmayer, H. Groicher, 

Höferer, Pöllinger, G. Krall, Kandolf, N. Orasch, Wachernig, Galler, 

Neuwirther, Hundsbichler, Reif, E. Grün, Kreuzer, Wispichler, Möller, R. Schabernig, Liechtenecker) 

die Einmalentschädigung für Mag. Sabine und Mag. Andreas Maier. 

 

 

9. 

Antrag DI Johann Georg und Marcus Rainer Matschnigg – Anschluss des Grundstückes 

Nr. 305/3, KG. St. Salvator, an die WVA-St. Salvator sowie Abwasserentsorgungsanlage 

Friesach 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner, StR Ewald Grün 

Stadtrat: 08. August 2024 

 

Die Eigentümer des Grundstücke Nr. 305/3, KG. St. Salvator, DI Johann Georg und Marcus Rainer 

Matschnigg haben mit Antrag vom 02.08.2024 um Anschluss an das Wasserversorgungsnetz bzw. 

Abwasserentsorgungsanlage Friesach angesucht. Das Grundstück ist als „Bauland – Dorfgebiet“ 

gewidmet und es ist eine Bebauung geplant. 

Das oa. Grundstück befindet sich nicht im Wasserversorgungsbereich bzw. 

Abwasserentsorgungsbereich der Stadtgemeinde Friesach, weshalb die Grabungs- und 

Rohrverlegearbeiten von den Grundeigentümern in Eigenregie durchgeführt werden sollen. Es wird 

daher um Nachlass der Anschlussgebühren ersucht, wobei die laufenden Gebühren selbstverständlich 

zu bezahlen sind. 
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Gerhard Maurer als Eigentümer des Schlosses soll über dieses Vorhaben informiert werden. 

Gegebenenfalls möchte sich Herr Maurer am Anschluss beteiligen. 

 

Die Brüder Matschnigg sollen nach Vorschreibung durch die Stadtgemeinde Friesach einen Antrag auf 

Wirtschaftsförderung stellen. 

 
Der Stadtrat hat sich einstimmig für den Anschluss des Grundstückes Nr. 305/3, KG. St. Salvator, an 
die WVA-St. Salvator sowie Abwasserentsorgungsanlage Friesach ausgesprochen und ersucht den 
Gemeinderat um gleichlautende Beschlussfassung. 
 
 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Soll dem Antrag die Zustimmung erteilt werden? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, Heitzer, Kampl, Pachler, Buggelsheim, Kernmayer, H. Groicher, 

Höferer, Pöllinger, G. Krall, Kandolf, N. Orasch, Wachernig, Galler, 

Neuwirther, Hundsbichler, Reif, E. Grün, Kreuzer, Wispichler, Möller, R. Schabernig, Liechtenecker) 

den Anschluss des Grundstückes Nr. 305/3, KG. St. Salvator, an die WVA-St. Salvator sowie 
Abwasserentsorgungsanlage Friesach. 

 
 

10. Antrag auf Verleihung Ehrenring 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner 

Stadtrat: 08. August 2024 

 

Herrn Waldemar Eicher wurde in Anerkennung seiner langjährigen Tätigkeit für die Feuerwehr 

St. Salvator im Zuge seines 80. Geburtstages der Ehrenring der Stadtgemeinde Friesach verliehen. 

 

Weitere Träger des Ehrenringes sind: 

Dr. Helgard Springer 

Dr. Hansjörg Springer 

Adolf Peichl (verstorben) 

 

Die Anzahl der möglichen Träger eines Ehrenringes ist mit 5 begrenzt. 

 

Herr Eicher ist bereits Träger des goldenen Wappenringes sowie des Stadtwappens in Gold. 

 

Der Stadtrat hat sich einstimmig für die Verleihung des Ehrenringes ausgesprochen und ersucht den 

Gemeinderat um gleichlautende Beschlussfassung. 

 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Wird der Verleihung des Ehrenringes die Zustimmung erteilt? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, Heitzer, Kampl, Pachler, Buggelsheim, Kernmayer, H. Groicher, 

Höferer, Pöllinger, G. Krall, Kandolf, N. Orasch, Wachernig, Galler, 

Neuwirther, Hundsbichler, Reif, E. Grün, Kreuzer, Wispichler, Möller, R. Schabernig, Liechtenecker) 

Herrn Waldemar Eicher den Ehrenring der Stadtgemeinde Friesach zu verleihen. 
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11. 
Förderungsvertrag Klima- und Energiefonds – Photovoltaikanlage Fürstenhof - 

Getreidespeicher 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner 

Stadtrat:  12. September 2024 
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Der Stadtrat hat sich einstimmig für die Annahme des Fördervertrages ausgesprochen und ersucht 

den Gemeinderat um gleichlautende Beschlussfassung. 

 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Soll dem Fördervertrag die Zustimmung erteilt werden? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, Heitzer, Kampl, Pachler, Buggelsheim, Kernmayer, H. Groicher, 

Höferer, Pöllinger, G. Krall, Kandolf, N. Orasch, Wachernig, Galler, 

Neuwirther, Hundsbichler, Reif, E. Grün, Kreuzer, Wispichler, Möller, R. Schabernig, Liechtenecker) 

den Fördervertrag. 

 

 

12. 
Auftragsvergabe Umlegung Wasserleitung in der Hubert-Hauser-

Straße/Kärntnerlandstraße 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner 

Stadtrat: 12.09.2024 

 

Im Zuge des Reconstructing Projektes in der Hubert-Hauser-Straße muss die bestehende 

Wasserleitung, welche über das Grundstück Nr. 218/2, KG.Friesach, verläuft, in das öffentliche Gut 

des Grundstückes Nr. 222/5 (Kärntnerlandstraße), KG. Friesach, verlegt werden. Gleichzeitig soll mit 

dieser Maßnahme eine Ringleitung zwischen der Hubert-Hauser-Straße und der Kärntnerlandstraße 

hergestellt werden. Die gesamte Leitungslänge beträgt rund 125 lfm. 

 

Hierfür wurden Angebote bezüglich der Baumeisterarbeiten und Rohrlieferarbeiten mit folgendem 

Ergebnis eingeholt. 

 

Baumeisterarbeiten: 

1. Fa. Granit, pa netto EUR  43.735,06 

2. Fa. Swietelsky,  netto EUR  46.565,46 

3. Fa. Porr,  netto EUR  54.415,75 

 

Rohrlieferarbeiten: 

1. Fa. Kontinentale,  netto EUR  18.853,05 

2. Fa. Schmidts,  netto EUR  21.035,07 

 

Dies ergibt somit Gesamtkosten von netto EUR 62.588,11.  

Diese Projektsumme liegt unter der Kostenschätzung der Fa. CCE vom Jahr 2023 für die 

Leitungsumlegung welche netto EUR 74.500.- betrug. 

 

Die Landeswohnbau Kärnten hat zugesichert, sich auf einer Länge von rund 100 m (Länge der 

Grundstücksgrenze des Reconstructing-Projektes) mit der Hälfte der Kosten (ca. netto EUR 15.000) zu 

beteiligen.  
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Der Stadtrat hat sich einstimmig für die Umleitung der Wasserleitung in der Hubert-Hauser-Straße 

ausgesprochen und ersucht den Gemeinderat um gleichlautende Beschlussfassung. 

 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Soll der Auftrag Umlegung Wasserleitung in der Hubert-Hauser-Straße/Kärntnerlandstraße an die 

Firma Granit (Baumeisterarbeiten) und an die Firma Kontinentale (Rohrlieferarbeiten) 

erteilt werden? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, Heitzer, Kampl, Pachler, Buggelsheim, Kernmayer, H. Groicher, 

Höferer, Pöllinger, G. Krall, Kandolf, N. Orasch, Wachernig, Galler, 

Neuwirther, Hundsbichler, Reif, E. Grün, Kreuzer, Wispichler, Möller, R. Schabernig, Liechtenecker) 

die Firma Granit mit den Baumeisterarbeiten und die Firma Kontinentale mit den 

Rohlieferarbeiten betreffend die Umlegung der Wasserleitung in der Hubert-Hauser-Straße / 

Kärntnerlandstraße zu beauftragen. 

 

 

13. 
Kaufvertrag Stadtgemeinde Friesach – Dr. Klaus Gragger – Parkplatz Liegenschaft 

Salzburger Platz 1 

 

Berichterstattung: Vbgmin Ursula Heitzer 



 

 

 
Seite 26 von 42 Niederschrift zur 03. Gemeinderatssitzung am 24. Oktober 2024 in der Fassung gemäß § 45 Abs 6 K-AGO 

 
Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Verwendung geschlechtsspezifischer Formulierungen verzichtet. 

Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise. 

Stadtrat: 12.09.2024 

 

Mit Eingabe vom 13.03.2024 hat Herr RA Mag. Watzin Markus in Vertretung für Herrn Dr. Klaus Gragger, 

schriftlich kundgetan, die Top 13 im Ausmaß von rund 11,50 m² (KFZ-Abstellplatz) von der 

Stadtgemeinde Friesach (438/100.000-tel Anteile der Liegenschaft Friesach, Salzburger Platz 1, EZ 

1417, KG. Friesach, GB 74302) käuflich zu erwerben. Der Kaufpreis liegt bei EUR 1.150,00. Dies wurde 

bereits in der Eigentümerversammlung mit den Parteien so besprochen. Dazu liegt nun der Entwurf 

des Kaufvertrages vor: 
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Der Stadtrat hat sich einstimmig für den Abschluss des Kaufvertrages ausgesprochen und ersucht den 

Gemeinderat um gleichlautende Beschlussfassung. 

 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 
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Soll der Kaufvertrag abgeschlossen werden? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, Heitzer, Kampl, Pachler, Buggelsheim, Kernmayer, H. Groicher, 

Höferer, Pöllinger, G. Krall, Kandolf, N. Orasch, Wachernig, Galler, 

Neuwirther, Hundsbichler, Reif, E. Grün, Kreuzer, Wispichler, Möller, R. Schabernig, Liechtenecker) 

den Abschluss des Kaufvertrages mit Dr. Klaus Gragger. 

 

 

14. Flächenwidmungsplanänderungen 03/2023 und 01 und 02/2024 

 

Berichterstattung: StR Ing. Helmut Wachernig 

Stadtrat: 15.10.2024 

 

Nach positiver Vorprüfung der Umwidmungsanträge 03/2023 und 01 und 02/2024 durch den 

Amtssachverständigen MMag. Gruber wurden die Umwidmungsfälle kundgemacht. Es sind keine 

Einwände während der Kundmachungsfrist eingelangt. 
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Die Kundmachung wurde auch im elektronischen Amtsblatt und auf der elektronischen Amtstafel der 
Homepage der Stadtgemeinde Friesach verlautbart. 
 
Der Stadtrat hat sich einstimmig für die Flächenwidmungsplanänderungen 03/2023 sowie 01/2024 und 
02/2024 ausgesprochen und ersucht den Gemeinderat um gleichlautende Beschlussfassung. 
 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 
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ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Wird den Flächenwidmungsplanänderungen 03/203 sowie 01/2024 und 02/2024 die Zustimmung 

erteilt? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, Heitzer, Kampl, Pachler, Buggelsheim, Kernmayer, H. Groicher, 

Höferer, Pöllinger, G. Krall, Kandolf, N. Orasch, Wachernig, Galler, 

Neuwirther, Hundsbichler, Reif, E. Grün, Kreuzer, Wispichler, Möller, R. Schabernig, Liechtenecker) 

die Flächenwidmungsplanänderungen 03/203 sowie 01/2024 und 02/2024. 

 

 

15. 

Pachtvertrag Kongregation der Barmherzigen Schwestern des DO und Stadtgemeinde 

Friesach über Benützung des sog. Staberstadl`s auf der Baufläche Nr. 146/3 der 

KG. Friesach für Lagerzwecke Bauhof 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner 

Stadtrat: 15.10.2024 

 

Mit Herrn Dir. Alois Pacher als Vertreter der Schwestern des DO. wurden betreffend die Benützung des 

Staberstadl`s als Lagerfläche für den Bauhof Gespräche geführt. Dazu wurde ein Pachtvertrag 

ausgearbeitet: 

 

 
 

 

Der Stadtrat hat den Pachtvertrag einstimmig beschlossen und ersucht den Gemeinderat um 

gleichlautende Beschlussfassung. 

 

Bürgermeister Kronlechner wird dies mit Herrn Pacher besprechen, teilt aber mit, dass es sich 

ausschließlich um das Erdgeschoß handelt und dort ein Gewölbe vorhanden ist. 

 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Wird dem Pachtvertrag die Zustimmung erteilt? 
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Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, Heitzer, Kampl, Pachler, Buggelsheim, Kernmayer, H. Groicher, 

Höferer, Pöllinger, G. Krall, Kandolf, N. Orasch, Wachernig, Galler, 

Neuwirther, Hundsbichler, Reif, E. Grün, Kreuzer, Wispichler, Möller, R. Schabernig, Liechtenecker) 

den Pachtvertrag zwischen der Kongregation der Barmherzigen Schwestern des DO und 

Stadtgemeinde Friesach über Benützung des sog. Staberstadl`s auf der Baufläche Nr. 146/3 der 

KG. Friesach für Lagerzwecke Bauhof. 

 

 

16. 
Auflassung, Übernahme, Öffentlichkeitserklärung von Straßenflächen im Bereich 

Judendorf SÜD 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner 

Stadtrat: 15.10.2024 
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Vor Ort ist es am 16.05.2024 zu einem Vermessungsentwurf gekommen, welcher von allen Beteiligten 

einvernehmlich angenommen wurde. Hier kommt es zu einem Tausch der Teilstücke, wobei die 

Stadtgemeinde Friesach für den Rest von 8 m² einen Betrag von 8 m² x EUR 10, sohin EUR 80 an Herrn 

Bergner Hubert, Judendorf, zu bezahlen hat. Die Vermessungskosten und die Kosten für die 

Übertragung nach den geltenden Bestimmungen des Liegenschaftsteilungsgesetzes trägt die 

Stadtgemeinde Friesach.  
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Der Stadtrat hat sich einstimmig für die Auflassung und Übernahme sowie Öffentlichkeitserklärung 

von Straßenflächen im Bereich Judendorf SÜD ausgesprochen und ersucht den Gemeinderat um 

gleichlautende Beschlussfassung. 

 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Wird der Auflassung und Übernahme sowie Öffentlichkeitserklärung von Straßenflächen 

im Bereich Judendorf SÜD zugestimmt? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, Heitzer, Kampl, Pachler, Buggelsheim, Kernmayer, H. Groicher, 

Höferer, Pöllinger, G. Krall, Kandolf, N. Orasch, Wachernig, Galler, 

Neuwirther, Hundsbichler, Reif, E. Grün, Kreuzer, Wispichler, Möller, R. Schabernig, Liechtenecker) 

die Auflassung und Übernahme sowie Öffentlichkeitserklärung 

von Straßenflächen im Bereich Judendorf SÜD. 

 

 

17. 
Auflassung, Übernahme, Öffentlichkeitserklärung von Straßenflächen im Bereich des 

Hemmaweges, Grafendorf 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner 

Stadtrat: 15.10.2024 

 

Im Zuge der Neuerrichtung der Hemmawegbrücke ist es zu einer Grundstückstransaktion gekommen. 

Dazu wurde die Vorlage einer Vermessungsurkunde notwendig, wobei nun folgender 

Verordnungsentwurf ausgearbeitet wurde: 
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Der Stadtrat hat sich einstimmig für die Auflassung, Übernahme und Öffentlichkeitserklärung von 

Straßenflächen im Bereich des Hemmaweges, Grafendorf ausgesprochen und ersucht den 

Gemeinderat um gleichlautende Beschlussfassung. 
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Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Wird der Auflassung, Übernahme und Öffentlichkeitserklärung von Straßenflächen im Bereich 

des Hemmaweges (Grafendorf) die Zustimmung erteilt? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, Heitzer, Kampl, Pachler, Buggelsheim, Kernmayer, H. Groicher, 

Höferer, Pöllinger, G. Krall, Kandolf, N. Orasch, Wachernig, Galler, 

Neuwirther, Hundsbichler, Reif, E. Grün, Kreuzer, Wispichler, Möller, R. Schabernig, Liechtenecker) 

die Auflassung, Übernahme und Öffentlichkeitserklärung von Straßenflächen  

im Bereich des Hemmaweges (Grafendorf). 

 

 

20. E Pachtvertrag Eisstockhalle 

 

Berichterstattung: 2. Vizebürgermeister Reinhard Kampl 

Stadtrat: 15. Oktober 2024 

 

Mit dem Eisstockverein soll ein Pachtvertrag betreffend Eisstockhalle abgeschlossen werden. 

Beginnend mit 01.01.2025 und einem monatlichen Pachtzins in der Höhe von EUR 250. 

 

Der Verein ist seit 2019 ins Zentrale Vereinsregister eingetragen. 

 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Wird dem Pachtvertrag die Zustimmung erteilt? 

 

Der Stadtrat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, Heitzer, Kampl, Pachler, Buggelsheim, Kernmayer, H. Groicher, 

Höferer, Pöllinger, G. Krall, Kandolf, N. Orasch, Wachernig, Galler, 

Neuwirther, Hundsbichler, Reif, E. Grün, Kreuzer, Wispichler, Möller, R. Schabernig, Liechtenecker) 

den Pachtvertag betreffend Eisstockhalle. 

 

 

19.  Berichte 

 

Bürgermeister Josef Kronlechner: 

 

Beim Architektenwettbewerb FF Rüsthaus neu & Bauhof wurde am 18. Oktober 2024 ein 

Siegerprojekt gewählt. 8 Büros haben teilgenommen und Projekte eingereicht. Die Projekte waren 

allesamt sehr durchdacht und ambitioniert. Letztendlich wurde ein Projekt einstimmig gewählt. 

Nun muss die Einspruchsfrist der Architekten abgewartet werden. Danach geht es in die 

Verhandlungsphase mit dem Büro Spado Architects. 

 

Die Nachmittagsbetreuung in Friesach soll ausgebaut werden. Dieses Projekt wurde aufgrund der 

Sparmaßnahmen vom Land Kärnten zurückgestellt. 
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Das Projekt „Verbauung Zeltschachbach“ geht weiter. Mit den Anrainern wurden bereits 

Vorgespräche geführt. Im kommenden Herbst 2025 könnte eventuell mit den Bauarbeiten begonnen 

werden. 

 

9 Plätze 9 Schätze geht ins Finale. Dieses findet am 26. Oktober in Wien statt. Gevotet werden kann 

während der Sendung. 

 

StR Ing. Helmut Wachernig: 

 

Am 25. Oktober startet der Theaterherbst mit „Ladies Night“. 

 

 

18.  Personalangelegenheiten 

 

Behandlung in nicht öffentlicher Sitzung. 

 

 

 

Der Vorsitzende bedankt sich für die Mitarbeit und schließt die Sitzung um 20.06 Uhr. 

 

 

 Schriftführerin Protokollfertiger Bürgermeister/Vorsitzender 

 

 

AL Mag. Bettina Waidhofer Haimo Kandolf Bgm Josef Kronlechner 

 

 

 Dr. Otto Liechtenecker 


